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Artikel 10: Arten von Zuständigkeiten

(1) Die Union verfügt über legislative, exekutive und judikative Zuständigkeiten. Der

Umfang dieser Zuständigkeiten ergibt sich aus den Bestimmungen des Teils II dieser

Verfassung.

(21) Weist diese Verfassung der Union eine ausschließliche Zuständigkeit für einen bestimmten

Bereich eine ausschließliche Zuständigkeit zu, so kann darf in diesem Bereich nur diese

gesetzgeberisch tätig werden und rechtlich verbindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten

dürfen hier in einem solchen Fall nur dann tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt

worden sind.

(32) Weist diese Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine geteilte Zuständigkeit

zu, die sie mit den Mitgliedstaaten zu teilen hat, so dürfen in diesem Bereich haben die Union und

die Mitgliedstaaten die Befugnis, in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden und rechtlich

verbindliche Rechtsakte zu erlassen. Die Mitgliedstaaten verlieren hier nehmen ihre Zuständigkeit

nur wahr, sofern und soweit die Union von ihrer Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(3)     Die Union verfügt über die Zuständigkeit für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der

Mitgliedstaaten.

(4)     Die Union verfügt über die Zuständigkeit für die Erarbeitung und Verwirklichung einer

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer

gemeinsamen Verteidigungspolitik.

(45) In bestimmten Bereichen hat die Union unter in der Verfassung genannten Bedingungen die

Zuständigkeit für die Durchführung von Maßnahmen zur Koordinierung, Ergänzung oder



Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten, ohne dass hierdurch eine Zuständigkeit der

Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.

Weist diese Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine ergänzende

Zuständigkeit zu, so dürfen in diesem Bereich die Union und die Mitgliedstaaten tätig werden.

Macht die Union von ihrer Zuständigkeit Gebrauch, so bleibt die Zuständigkeit der

Mitgliedstaaten hiervon unberührt.

(6)     Die Union macht von ihren Zuständigkeiten Gebrauch, um die in Teil II der Verfassung fest-

gelegten Politiken gemäß den dort für die einzelnen Bereiche vorgesehenen speziellen Bestim-

mungen durchzuführen.

Explanation (if any) :

neuer Absatz 1:
Diese Bestimmung stellt klar, daß der Union in allen drei Bereichen der hoheitlichen Gewalt
Zuständigkeiten übertragen worden sind, und daß sich deren konkreter Umfang jeweils aus Teil II
der Verfassung ergibt.

Absätze1, 2 und 5 (jetzt Absätze 2, 3 und 4):
Die Beschreibung der Zuständigkeitsarten muß so einfach und klar wie möglich erfolgen. Der
Wortlaut sollte nur dort unterschiedlich sein, wo auch die Unterschiede der Zuständigkeitsarten
liegen. Zudem ist "unterstützende Maßnahmen" begrifflich keine Zuständigkeitsart.

Absätze 3 und 4:
Diese Bestimmungen beschreiben keine Zuständigkeitsart. Sie sind in Artikel 14 und Artikel 15
Absatz 2 zu erwähnen, die wie folgt lauten sollten:

Art. 14. Die Union verfügt über die Zuständigkeit zur Erarbeitung und Verwirklichung einer
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Art. 15. (2) Die Union verfügt über die ergänzende Zuständigkeit für die Koordinierung der
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitiken der Mitgliedstaaten.

Absatz 6:
Der Verweis auf Teil II der Verfassung sollte nur einmal und zwar für alle Zuständigkeitsarten
erfolgen (siehe Absatz 1).

Die Zuordnung einzelner Politikbereiche in Artikel 11 bis 13 (ex-Art. 15) zu den in Artikel 10
Absatz 2 bis 4 aufgeführten Zuständigkeitsarten ist im wesentlichen nur für die Gesetzgebung
zwingend erforderlich. Dadurch soll den Bürgerinnen und Bürgern verdeutlicht werden, in welchem
Bereich die Union gesetzgeberisch tätig werden darf und mit welchen Konsequenzen dies für die
Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten verbunden ist.


